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einzelne Instrumente. Sie setzen die Entgeltsicherung nur 

in den wenigen Fällen ein, in denen ein älterer Arbeitsloser 

wegen des zu geringen Arbeitsentgelts zögert, ein Stellen-

angebot anzunehmen.

Zweitens führt die unklare Ausgestaltung der Förder-

bedingungen zu einer widersprüchlichen Handhabung. 

Dies gilt insbesondere für die Frage, wann die Entgeltsi-

cherung beantragt werden muss und für welche Beschäfti-

gungsverhältnisse sie gezahlt werden kann. Alles in allem 

führt die Entgeltsicherung gegenwärtig nicht dazu, dass 

ältere Arbeitslose eher zur Aufnahme einer geringer ent-

lohnten Tätigkeit bereit sind. Eine mikroökonometrische 

Analyse ergab zudem keinen signifikanten Einfluss auf 

deren Wiederbeschäftigungschancen.

Eine erste Bewertung

Zielt man auf eine dauerhafte Wiedereingliederung äl-

terer Personen in den Arbeitsmarkt, so spricht einiges für 

Lohnsubventionen, auch wenn bisher wenig gesicherte 

Erkenntnisse über die Leistungsfähigkeit von Lohnsubven-

tionen im Vergleich zu anderen Instrumenten der aktiven 

Arbeitsmarktpolitik vorliegen. Sie scheinen aber am besten 

geeignet zu sein, die Eingliederungshemmnisse älterer Ar-

beitsloser zu beseitigen. 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Arbeitsgele-

genheiten sind Instrumente, bei denen die Wiedereinglie-

derung in den ersten Arbeitsmarkt nicht im Vordergrund 

steht. Auch Qualifizierungsmaßnahmen lösen weder die 

Probleme zu hoher Anspruchslöhne noch erhöhen sie die 

mangelnde Einstellungsbereitschaft von Unternehmen, 

wenn diese auf Vorurteilen über die Leistungsfähigkeit äl-

terer Arbeitsloser beruht. Für die älteren Arbeitslosen, bei 

denen objektiv Qualifikationsdefizite vorliegen, müssen 

„altengerechte“ Weiterbildungsmaßnahmen entwickelt 

werden, insbesondere, wenn der Renteneintritt weiter 

nach hinten geschoben werden soll (vgl. auch den Artikel 

von S. 65 ff).

Ausgestaltungsfragen

Lohnsubventionen sind grundsätzlich geeignet, Einstel-

lungshindernisse auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite 

auszugleichen. Werden sie befristet gewährt, verringern 

sich auch die Risiken, die bei unbefristeten Subventionen 

entstehen können, wie hohe fiskalische Kosten oder die 

Verdrängung nicht geförderter Beschäftigung.

Ein zielgerichteter Einsatz dieser Instrumente setzt 

das Wissen darüber voraus, welche Probleme bei welchem 

Arbeitslosen im Vordergrund stehen. Bei älteren Personen 

mit Produktivitätsnachteilen könnte z.B. ein Arbeitgeber-

zuschuss geboten sein. Dagegen wäre bei relativ hohen 

Lohnansprüchen und einer geringen Bereitschaft zur Auf-

nahme eines Niedriglohnjobs eher eine flankierende Ein-

kommenssubvention zu empfehlen.

Mehr Autonomie vor Ort

Für eine passende Förderung sollte man das Wissen der 

Arbeitsvermittler vor Ort nutzen und den Bedarfsträgern 

mehr Flexibilität beim Einsatz von Lohnsubventionen 

einräumen. Auf der Grundlage eines umfassenden „Pro-

filings“ des Arbeitslosen und der Kenntnis der regionalen 

Arbeitsmarktlage kann besser entschieden werden, ob 

eine Förderung beim Arbeitgeber, beim Arbeitnehmer oder 

bei beiden anzusetzen ist. Deshalb sollte man den Trägern 

der Arbeitsmarktpolitik ein fallbezogenes, flexibel einsetz-

bares Budget für Lohnsubventionen zur Verfügung stellen. 

Ein solches Förderpaket kann durch Variation der Höhe 

und der Dauer der Subvention sowie durch ergänzende 

berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen erweitert 

werden.

Mehr Autonomie für Arbeitslose

Schließlich kann es sinnvoll sein, die Entscheidung über 

arbeitgeber- oder arbeitnehmerseitige Subvention stärker 

auf den Arbeitslosen zu verlagern. Dies wäre zu erreichen, 

indem man Gutscheine über eine bestimmte Höhe der 

Lohnsubvention ausgibt, die von den Arbeitslosen nach 

eigenen Vorstellungen bei der Jobsuche eingesetzt werden 

können. Dies wird beispielsweise im Hamburger Modell 

praktiziert (siehe IAB-Kurzbericht Nr. 20/2006). 

Der Einzelne könnte dann eine niedrig entlohnte 

Beschäftigung annehmen und das Einkommen über den 

Gutschein aufstocken (befristeter Kombilohn). Er könnte 

sich aber auch eine höherwertige Tätigkeit suchen und 

dem Arbeitgeber die Differenz zwischen Produktivität und 

Lohnsubventionen in der hier vorgeschlagenen Form 

können ergänzend ein schneller Schritt sein, um den bei 

Arbeitgebern und Arbeitnehmern notwendigen Sinnes-

wandel zu Gunsten einer stärkeren Teilhabe Älterer am 

Arbeitsleben zu unterstützen. Um das Potential dieser In-

strumente auszuschöpfen, sollten auch atypische Erwerbs-

formen gefördert werden, die wegen ihrer hohen Flexibili-

tät eine Brücke in den ersten Arbeitsmarkt bauen können. 

Auf diesem Wege könnten Unternehmen den Umgang mit 

älteren Mitarbeitern proben und sich auf der Grundlage 

dieser Erfahrungen entschließen, mehr Ältere einzustellen 

und zu beschäftigen.

Arbeitskosten erstatten (befristeter Lohnkostenzuschuss). 

Auch eine Kombination aus beiden Varianten wäre denk-

bar. Auf diese Weise wäre eine Integration bereits beste-

hender arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen möglich, die 

flexibel und damit zielgenau durch die Fallmanager einge-

setzt werden könnten.

Ein weiterer Vorteil bestünde darin, dass die Eigen-

initiative der Arbeitslosen gefördert wird. Sie müssen sich 

über ihr persönliches Beschäftigungsproblem klar wer-

den und können den Gutschein entsprechend einsetzen. 

Auch lässt sich auf diese Weise besser überprüfen, ob die 

Hilfebedürftigen ihren Mitwirkungspflichten tatsächlich 

nachkommen.

Weniger Bürokratie

Grundlage für die arbeitsmarktpolitische Wirksamkeit 

eines Instruments ist schließlich dessen Implementierung. 

Die Zwischenergebnisse der Hartz-Evaluation zeigen, dass 

Beantragung wie Auszahlung der Leistungen möglichst 

transparent sein und nach einfachen und nachvollzieh-

baren Kriterien erfolgen sollten. Jeglicher bürokratische 

Aufwand behindert Unternehmen und Arbeitslose bei der 

Inanspruchnahme eines Instruments. Auch in der Arbeits-

vermittlung sind die Anreize gering, ein aufwändiges In-

strument aktiv zu vermarkten. Ein hoher Bekanntheitsgrad 

und eine hohe Akzeptanz sind jedoch unabdingbar für sei-

nen Erfolg. Da Monatslöhne aufgrund verschiedener Fak-

toren wie variabler Arbeitszeiten schwanken, lässt sich der 

administrative Aufwand auch durch eine Pauschalierung 

der Zahlungen reduzieren.

Fazit

Aktive Arbeitsmarktpolitik wäre überfordert, wollte sie 

allein fehlende oder unzureichende Beschäftigungs- und 

Arbeitsanreize kompensieren oder korrigieren. In diesen 

Fällen ist an Institutionen wie dem Transfer- und Abgaben-

system anzusetzen und deren Anreizwirkung zu verändern. 

Die Reformen der vergangenen Jahre gingen in die richtige 

Richtung und haben den frühzeitigen Renteneintritt un-

attraktiver gemacht. Auch der Anspruch auf einen rela-

tiv langen Transferbezug ist gekappt worden, so dass die  

Suchintensität älterer Arbeitsloser gestiegen ist.
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